Beschluss des TWB der vfdb 

zur Regelung der Mitarbeit in den Referaten der vfdb 

vom 27. und 28. Februar 2008

Bestätigt im Präsidium am 27. April 2008

Nach eingehender Beratung vertritt der Technisch-Wissenschaftliche Beirat (TWB) der vfdb den folgenden Standpunkt, auf dessen Grundlage zur Umsetzung der weiter unten folgende Beschluss in Präzisierung der TWB-Geschäftsordnung gefasst wird:

· In den Fachreferaten der vfdb wird ein bedeutender Umfang an detaillierter Sacharbeit für die Ziele dieser Brandschutzvereinigung geleistet. Hierfür sind ehrenamtlich ca. 120 Mitglieder der vfdb aktiv tätig.

· Die Tätigkeit in den Referaten ist auf langfristige Zielstellungen ausgerichtet, die im TWB sowie mit dem Präsidium abgestimmt werden. Diese Ziele sowie die erreichten Zwischenergebnisse werden regelmäßig veröffentlicht, z. B. in der vfdb-Zeitschrift (vgl. Jahresberichte des TWB), auf den vfdb-Jahresfachtagungen sowie auch im Internet auf der vfdb-Homepage.

· Jedes interessierte Vereinsmitglied bzw. darüber hinaus jeder andere Fachinteressierte kann sich mit Sachfragen jederzeit an die Mitglieder der Referate, bevorzugt an die im Internet veröffentlichten Vorsitzenden der Referate oder deren Stellvertreter, wenden und so Meinungen in die Sacharbeit einbringen. Eine direkte Mitarbeit in den Referaten oder in den von ihnen einberufenen Ad-hoc-Gruppen bzw. die befristete Einbeziehung in diese Organe muss davon abhängig gemacht werden, ob dadurch die gestellten aktuellen Ziele des jeweiligen Referates besser erreicht werden können.

· Offizielle Dokumente der vfdb (Richtlinien, Merkblätter, Technische Berichte und Denkschriften) unterliegen einem strengen Reglement, das in einem gesonderten Merkblatt verbindlich festgelegt ist. Entwürfe sind danach im Vorfeld öffentlich zu diskutieren. Evtl. Hinweise, Einsprüche und Ähnliches sind durch das bearbeitende Referat zu prüfen. Erst danach erfolgt nach demokratischen Prinzipien auf Vorschlag des TWB durch das Präsidium die Bestätigung als ein offizielles Dokument. Ein durchsetzbares Recht einzelner Mitglieder auf Regelung irgendeines Sachproblems mit einem offiziellen vfdb-Dokument besteht nicht, dies gilt auch für die Übernahme einer Fachmeinung oder bereits schriftlich formulierter Entwürfe Einzelner oder einer Interessengruppe als offizielles Dokument der vfdb.

· Die Mitarbeit in den Gremien ist vom Grundsatz verbindlich im Statut sowie den nachfolgenden Geschäftsordnungen (z. B. des TWB) geregelt. Sie ist damit für jedermann transparent. Grundsätzliche Änderungen bedürften einer Anpassung des Statuts.

Der TWB beschließt zur Vereinheitlichung der Handhabung Folgendes:

· Jedes Mitglied oder auch eine beliebige Interessengruppe innerhalb der vfdb hat das Recht, sich zur Meinungsäußerung in Sachfragen schriftlich an das zuständige Referat der vfdb zu wenden. Gegebenenfalls wird unter Abgabe einer Zwischennachricht an den Absender das Schreiben zuständigkeitshalber weitergeleitet. Dies betrifft in gleicher Weise den Wunsch, unmittelbar im Referat mitzuarbeiten. Hierbei sollte die spezifische Sachkompetenz für eine aktuelle Schwerpunktaufgabe des Referates durch den Antragsteller dargelegt werden.

· Der Vorsitzende des betreffenden bzw. zuständigen Referates der vfdb prüft alle an ihn herangetragenen Sachverhalte und legt den Vorgang auf der nächsten Sitzung des Referates zur Beratung vor. Über den Termin dieser Sitzung erteilt er dem Antragsteller einen Zwischenbescheid. Der Antragsteller kann zur Entscheidungsfindung hinzugezogen bzw. zur Sitzung eingeladen werden. Dies betrifft insbesondere die aktive Mitgliedschaft im Referat.

· Bei der Entscheidung über eine Mitgliedschaft im Referat ist zu prüfen, ob ein Kandidat (bzw. ein Antragsteller) fachlich geeignet ist und ob durch seine Mitgliedschaft die Arbeitsfähigkeit des Referates erhalten bleiben würde. Die Ausgewogenheit in der Zusammensetzung eines Referates muss gewährleistet sein. Die Anzahl der Mitglieder eines Referates sollte, den aktuellen Aufgaben angemessen, möglichst klein gehalten werden, damit der Steuerungscharakter der Referate im Sinne eines Lenkungsausschusses gewahrt bleibt. Sacharbeit wird in den zeitlich befristeten Ad-hoc-Gruppen geleistet, zu der die erforderlichen, fachlich geeigneten Bearbeiter herangezogen werden.

· Das Referat fasst demokratisch zu allen schriftlichen Anträgen (Mitgliedschaft bzw. Meinungsäußerungen in Sachfragen) einen Mehrheitsbeschluss in der Regel in Abwesenheit des Antragstellers. Vom Ergebnis, bei Ablehnung mit Begründung, ist der Antragsteller schriftlich zu informieren.

· Jedes Referat schlägt im Ergebnis eines demokratischen Meinungsbildungsprozesses ein Jahr nach der Neuwahl des Präsidiums über den TWB-Vorsitzenden den Referatsvorsitzenden und seinen Stellvertreter für die nächsten fünf Jahre (entsprechend der Wahlperiode) vor. Dabei sind die beabsichtigten Schwerpunktthemen für diesen Zeitraum zu benennen. Das Präsidium beschließt gemäß Statut über die Berufung der Vorsitzenden und Stellvertreter der Referate und besitzt hierfür ein Vorbehaltsrecht.

· Die vom Präsidium bestätigten Referatsvorsitzenden diskutieren auf der nächsten Sitzung des Referates die künftige Zusammensetzung. Über das Ergebnis informieren sie umgehend den TWB-Vorsitzenden. Bei Problemen und Einsprüchen durch Dritte, die schriftlich an den TWB-Vorsitzenden zu richten sind, wird eine endgültige Klärung im Präsidium herbeigeführt.

Der Beschluss behält bis zur Neufassung der Geschäftsordnung des TWB seine Gültigkeit.

